
1 
Niederschrift des Gemeinderates 23.10.2018                          Zahl: 1841-0/2018 

   

Zahl: 1841-0/2018 

 

 

N  i  e  d  e  r  s  c  h  r  i  f  t  
 
 
 
 

aufgenommen am Dienstag, dem 23. Oktober 2018 anlässlich der Sitzung des 

Gemeinderates der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach. 

 

 
Anwesend:  

 
 

Bürgermeister: Franz Josef Smrtnik, 9135 Trögern 8 

Anwesende: Elisabeth Lobnik, Bakk., 9135 Bad Eisenkappel 157 

 Evelin Pircer, 9135 Vellach 64 

 Michael Arbeitstein, 9135 Rechberg 42 

Christian Morosz; 9135 Vellach 128/1 

Harald Persche; 9135 Bad Eisenkappel 127/1 

Peter Koschlak, 9135 Bad Eisenkappel 

Jürgen Lamprecht, 9135 Bad Eisenkappel 150 

Raimund Sadovnik, 9135 Koprein-Sonnseite 15 

Gabriel Hribar, 9135 Trögern/Korte 5 

Bernard Smrtnik; 9135 Vellach 158/1/5 

Gertraud Urschitz; 9135 Bad Eisenkappel 74/3 

   Wilhelm Ošina, 9135 Leppen/Lepena 57 

   Josef Orasche, 9135 Leppen/Lepena 34 

Mag. Jana Kacianka; 9135 Bad Eisenkappel 6/1 

Majda Furjan-Kutschnig;  9135 Ebriach 125 

                                 Markus Korotaj; 9135 Bad Eisenkappel 294 

Richard Županc, 9135 Vellach 45 

 

 
Beginn: 19.00 Uhr 

 

Entschuldigt abwesend:      Mag. Dr. Andreas Jerlich MSc., 9135 Bad Eisenkappel 59  

 Andreas Ojster; 9135 Ebriach 176  

 Wolfgang Kristan; 9135 Vellach 80/1 (Kein Ersatz) 

 

Ersätze:       Raimund Sadovnik, 9135 Koprein-Sonnseite 15  

 Jürgen Lamprecht, 9135 Bad Eisenkappel 150 
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Tagesordnung/dnevni red: 

1. Bestellung des/r Protokollprüfer(s)in 
Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

2. Umwidmungen 2018 
Berichterstatter: GR Peter Koschlak 

3. Finanzierungsplan „Katastrophenschäden 2017“ 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

4. Finanzierungsplan „Föhnsturm Yves“ 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

5. Finanzierungsplan „Maßnahmen Ortskernbelebung“ 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

6. Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

7. Dritter Nachtragsvoranschlag 2018 
Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

8. Anpassung Wasserzins- Gebührenkalkulation 
Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

9. Antrag gem. §41 K-Ago der SPÖ und ÖVP Gemeinderäte; Errichtung 

einer neuen Zufahrt für den Bereich „Unterlobnig“ 
Berichterstatter:  GR Michael Arbeitstein 

10. Bilanz 2017-Obir Tropfsteinhöhlen GmbH. 
Berichterstatter: Vizebgm. Gabriel Hribar 

11. Bilanz 2017 - Sport - und Freizeitanlagen Eisenkappel GmbH. 
Berichterstatter: GR Christian Morosz 

12. Kassenprüfung vom 21.06.2018 und 20.09.2018 
Berichterstatter: GR Richard Zupanc 

13. VRV - Neu Anpassung der Soft- und Hardware 
Berichterstatter: Vizebgm. Gabriel Hribar 

14. Bestellung der Totenbeschauer 
Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

15. Aktueller Bericht Baufortschritt Kindergarten 
Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

16. Ehrenbürgerschaft Vinenz Künig 
Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

17. Personalangelegenheiten 
Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

 

1. Bestellung der Protokollprüfer 
    Berichterstatter: Bürgermeister Franz Josef Smrtnik 
 

Als Protokollprüfer für die heutige Sitzung werden Frau Vizebgm. Elisabeth Lobnik, 

Bakk. sowie Herr Markus Korotaj bestellt.  

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
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2. Umwidmungen 2017 und 2018  
Berichterstatter: GR Peter Koschlak  

 

a) Widmungsfall-Nr.  2/2017 

Widmungswerber:  Michael Ošina 

Anschrift:    9135 Koprein Sonnseite 16 

GrundstücksNr.  395/2  Teil, KG: 76212  Koprein Sonnseite  

Ausmaß:    ca. 60  m² 

Widmung von:    Grünland-Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte 

   Fläche, Ödland 

Widmung in:    Grünland - Jagdhütte  

 

 

 

 
 

 

Gutachten: 

Die ggst. Fläche befindet sich im östlichen Gemeindegebiet, südöstlich der 

Flurbezeichnung  Rastotschnig, im Bereich Koprein - Sonnseite, am Nordhang 

Richtung slowenischer Grenze gelegen.  

In der Natur handelt es sich bei der ggst. wie auch unmittelbar angrenzenden Parzelle 

um eine ebene Plateaufläche, welche im rechtskräftigen Flächenwidmungsplan als 

Grünland-Landwirtschaft ausgewiesen ist. Die umliegende Widmungskategorie ist 

südlich (ansteigend) sowie nördlich (abfallend) wie auch östlich und westlich 

Grünland-Forstwirtschaft (Wald setzt sich fort). Es handelt sich um ein 

augenscheinlich renoviertes/wiedererrichtetes Altobjekt, welches nunmehr der 
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Nutzung als Jagdhütte dienen soll. Im unmittelbar südlichen Nahverband befindet sich 

auf der Bauarea .58  ein ebenso altes wie renoviertes Neben-/Stallgebäude.  

 

Seitens der Gemeindevertreter wird bestätigt, dass der Widmungswerber im Besitz 

einer Eigenjagd (umliegend) ist und da weitere bauliche (Renovierungs-)maßnahmen 

beabsichtigt sind, wird eine Richtigstellung entsprechend der (beabsichtigten) Nutzung 

beantragt/befürwortet.  

 

Seitens der Fachabteilung wird im Zuge des Ortsaugenscheines festgestellt, dass das 

vorhandene Ensemble auf der vorhandenen Lichtung/Plateaufläche eine - wie auch 

dem Flächenwidmungsplan und der vorhandenen Katasterfläche (Nebengebäude) 

entnehmbare - ursprüngliche Almbewirtschaftung bestätigt. Die vorhandenen Objekte 

sind landschaftlich eingebunden/uneingesehen und auch in ihrer Bauweise der 

landwirtschaftlichen/bäuerlichen Nutzung zuzuordnen. Zumal eine Eigenjagd vorliegt 

und eine dieser Nutzung zuzuordnende Hütte raumplanerisch nachvollziehbar ist, kann 

dem ggst. Begehren unter Berücksichtigung des vorhandenen 

Altbestandes/Erscheinungsbildes fachlich zugestimmt werden.  

 

Aufgrund der Lage in der freien Landschaft ist (wie bekannt) eine Stellungnahme 

seitens des fachlichen Naturschutzes beizubringen. Aufgrund der ansteigenden 

Waldnutzung ist eine Stellungnahme der Bezirksforstinspektion beizubringen. Die 

angegebene Eigenwasserversorgung ist ebenfalls in Quantität und Qualität 

nachzuweisen.  

 

Im ÖEK der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach (2011) ist der ggst. Bereich im 

Detail planlich nicht erfasst. 

 

Bezüglich des im Fachgutachten geforderten Nachweises der Trinkwasserversorgung 

wurde nochmals mit dem Amt der Kärntner Landesregierung – Abteilung  3     

Kontakt aufgenommen. Das Ergebnis dieses Gespräches war, dass für eine Jagdhütte, 

welche nicht ständig bewohnt wird, ein Nachweis einer Trinkwasserversorgung nicht 

notwendig ist. 

 

Die von der Abteilung 3 FRO zusätzlich geforderten Fachgutachten der 

Bezirksforstinspektion und des Amtes der Kärntner Landesregierung, Abteilung 8 – 

Naturschutz liegen vor und bestehen gegen die geplante Umwidmung keine Einwände.    

 

Ergebnis:  Positiv  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 
 

Antrag: 

Der Ausschuss für Bauwesen, Umweltschutz und Wegenetz stellt im Wege 

über den Gemeindevorstand an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge den 

Umwidmungspunkt 2/2017 beschließen.  
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b) Widmungsfall-Nr.  1/2018 

Widmungswerber:  Dieter Klančnik 

Anschrift:    9135 Lobnig 3 

GrundstücksNr.  1 Teil, 2 Teil, 3 Teil, 4/1 Teil , 5 Tel, 6 Teil, KG: 76214  

   Lobnig  

Ausmaß:    ca. 3800  m² 

Widmung von:    Grünland-Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte 

   Fläche, Ödland 

Widmung in:    Grünland – Hofstelle eines land- und   

   forstwirtschaftlichen Betriebes 

 

 
 

 

Gutachten: 
 

Die ggst. Fläche befindet sich unmittelbar nördlich von Bad Eisenkappel, im Bereich 

der Ortschaftsflurbezeichnung Lobnig. In der Natur handelt es sich um die bestehende 

landwirtschaftliche Hofstelle "Arlitscher", welche - wie den Gemeindeeingaben 

entnehmbar - mit entsprechenden baulichen Maßnahmen (Ferienwohnungen, 

Photovoltaikanlage, Verlegung bestehender Objekte aufgrund der Gefahrenzone) 

erweitert werden soll. Das Hofensemble wird im südöstlichen Bereich vom 

Ilgoutzbach/Gerinne gequert 

 

Im ÖEK der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach ist die vorhandene Hofstelle als 

solche ausgewiesen. Im östlichen Nahverband (ca. 250 m) befindet sich die im ÖEK 

ausgewiesene touristische Nutzung Brunner (Hotel, Gastronomie). 
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Wie den Gemeindeeingaben entnehmbar, sollen teilweise die vorhandenen Objekte 

aufgrund der vorhandenen neu ausgewiesenen/erweiterten Gefahrenzonen mittelfristig 

verlegt/neu errichtet werden. Die einzelnen Objekte wie auch die Erweiterung mit 

zusätzlichen Ferienwohnungen soll der Aufrechterhaltung der vorhandenen 

Hofstellen/Tourismusnutzung  (Buschenschank usw.) zugeordnet werden.  

 

D.h. abschließend und zusammenfassend, dass sich die Fachabteilung der prinzipiell 

positiven Stellungnahme der Gemeinde fachlich anschließen kann. Die Zustimmung 

zur Umwidmung stellt eine Arrondierung der vorhandenen Hofstellennutzung dar.  

 

Das von der Abteilung 3 FRO geforderte Fachgutachten der Bezirksforstinspektion 

wurde eingeholt und besteht gegen die beantragte Umwidmung kein Einwand. Bei 

einer eventuellen Bebauung ist jedoch für den betroffenen Bereich eine 

Rodungsbewilligung zu beantragen.  

 

Von der  Wildbach- und Lawinenverbauung wurde das geforderte Gutachten  

eingeholt und besteht gegen die Erteilung der beantragten Umwidmung kein Einwand.  

 

Von Seiten der Abteilung 8 – Geologie wird dem Umwidmungsantrag zugestimmt, 

wenn im Bauverfahren, die im Gutachten angeführten Auflagen eingehalten werden.  

 

 

Ergebnis:  Positiv mit Auflagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Wort gemeldet hat sich Vizebürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk. 

 

       Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 
 

c) Widmungsfall-Nr.  2/2018 

Widmungswerber:  Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach 

Anschrift:    9135 Bad Eisenkappel 260 

GrundstücksNr.  694/1 Teil, KG: 76217  Rechberg  

Ausmaß:    ca. 700  m² 

Widmung von:    Verkehrsflächen – allgemeine Verkehrsfläche 

Widmung in:    Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft  

    bestimmte Fläche; Ödland 

Antrag: 

Der Ausschuss für Bauwesen, Umweltschutz und Wegenetz stellt im Wege über 

den Gemeindevorstand an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge den 

Umwidmungspunkt 1/2018 beschließen.  
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Gutachten: 
 

Wie den Gemeindeeingaben entnehmbar, handelt es sich dabei um eine 

Richtigstellung der Nutzung entsprechend, zumal eine wie im rechtskräftigen 

Flächenwidmungsplan ausgewiesene Verkehrsflächennutzung nicht (mehr) stattfindet. 

Bauliche Maßnahmen sind lt. Gemeindeeingaben nicht geplant, womit es sich 

lediglich um eine Richtigstellung der Nutzung entsprechend handelt.  

 

Ergebnis:  Positiv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 
 

d) Widmungsfall-Nr.   4/2018 

Widmungswerber:    Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach 

Anschrift:      9135 Bad Eisenkappel 260 

GrundstücksNr.    .126, 402/6, 417/3, alle KG: 76213 Leppen   

Ausmaß:        1974  m² 

Widmung von:      Bauland – Dorfgebiet – Vorbehaltsfläche - Volksschule 

Widmung in:        Bauland – Dorfgebiet  

 

 

Antrag: 

Der Ausschuss für Bauwesen, Umweltschutz und Wegenetz stellt im Wege 

über den Gemeindevorstand an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge den 

Umwidmungspunkt 2/2018 beschließen.  
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Gutachten:  
 

Lt. Auskunft der Gemeinde soll das ehemalige Schulgebäude nunmehr umgebaut und 

in Zukunft der Wohnnutzung zugeführt werden.  

Die Flächen schließen im Nordosten unmittelbar an bebautes Bauland-Dorfgebiet an 

und befinden sich innerhalb der lt. ÖEK ausgewiesenen Siedlungsgrenzen.  

 

Das heißt abschließend und zusammenfassend kann sich die Fachabteilung der 

positiven Stellungnahme der Gemeinde fachlich anschließen. Kein Widerspruch ÖEK. 

 

Ergebnis:  Positiv  

 

 

 

 

 

 

 

 

           Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

e) Widmungsfall-Nr.    5/2018 

Widmungswerber:    Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach 

Anschrift:      9135 Bad Eisenkappel 260 

GrundstücksNr.   .283, 607/3, beide KG: 76213 Ebriach   

Ausmaß:     825  m² 

Widmung von:       Bauland – Dorfgebiet – Vorbehaltsfläche - Volksschule 

Widmung in:     Bauland – Dorfgebiet  

 

 

Antrag: 

Der Ausschuss für Bauwesen, Umweltschutz und Wegenetz stellt im Wege 

über den Gemeindevorstand an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge den 

Umwidmungspunkt 4/2018 beschließen.  
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Gutachten: 
 

Für das ggstl. Begehren gilt im Wesentlichen dieselbe wie unter Pkt. 4/2018 (ebenfalls 

Aufhebung der Vorbehaltsfläche Volksschule) getätigte Aussage.  

Die Fläche/Grundstücke befinden sich innerhalb der lt. ÖEK ausgewiesenen 

Siedlungsgrenzen und schließen dreiseitig an großteils bebautes Bauland-Dorfgebiet 

an. 

 

Ergebnis:  Positiv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

 

f) Widmungsfall-Nr.     6/2018 

Widmungswerber:     Vivea Bad Eisenkappel-GmbH. 

Anschrift:       9135 Bad Eisenkappel, Vellach 9 

GrundstücksNr.    45,  KG: 76203 Bad Vellach    

Ausmaß:      9067  m² 

Widmung von:      alt Grünland – Sonderwidmung - Park 

Widmung in:     Bauland – Reines Kurgebiet   

 

Antrag: 

Der Ausschuss für Bauwesen, Umweltschutz und Wegenetz stellt im Wege 

über den Gemeindevorstand an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge den 

Umwidmungspunkt 5/2018 beschließen.  
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Gutachten: 
 

Im ÖEK der Gemeinde Eisenkappel-Vellach (2011) ist der ggstl./nördlich 

angrenzende Bereich in der Karte "Funktionale Gliederung" als Vorrangstandort 

Tourismus ausgewiesen. Zudem wurde im Planteil mit der laufenden 

Positionsnummer 11 festgeschrieben: "Zur nachhaltigen Sicherstellung der 

Tourismuspotentiale Umwidmung in Bauland-Reines-Kurgebiet erforderlich (Standort 

Kurzentrum und Erweiterungspotenziale)". 

 

Ergebnis:  Positiv  

 

 

 

 

 

 

 

 

             Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

g) Widmungsfall-Nr.    7/2018 

Widmungswerber:     Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach 

Anschrift:       9135 Bad Eisenkappel 260 

GrundstücksNr.     618, 456/1, 454/1,  .265, alle KG: 76206   

     Eisenkappel   

Ausmaß:       ca. 160   m² 

Widmung von:      Verkehrsflächen – allgemeine Verkehrsfläche  

Widmung in:      Bauland – Wohngebiet    

 

 

Antrag: 

Der Ausschuss für Bauwesen, Umweltschutz und Wegenetz stellt im Wege 

über den Gemeindevorstand an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge den 

Umwidmungspunkt 6/2018 beschließen.  
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Gutachten: 
 

Die Fachabteilung kann sich der positiven Stellungnahme der Gemeinde fachlich 

vollinhaltlich anschließen. Es handelt sich um einen Abtausch von bestehenden 

Objekten zwischen Gemeinde und einem Privateigentümer, welche eine Verbesserung 

der Gesamtsituation nach sich zieht. Innerörtliche Baulandarrondierung entsprechend 

der angrenzenden Nutzung. Entspricht dem ÖEK. 

 

Seitens der Fachabteilung wird noch darauf aufmerksam gemacht, dass lt. 

rechtskräftigen Flächenwidmungsplan die Parz. 633/3 tlw. in Blau = Gewässer 

(vorhandenes Gerinne, - ursprünglicher Kanal?) ausgewiesen ist. Achtung dbzgl. bei 

Kundmachung und Beschlussfassung. Zudem ist eine entsprechende Aussage dbzgl. 

(Amt für Wasserwirtschaft) zu treffen. 

 

 

Ergebnis:  Positiv  

 

 

 

 

 

 

 

 

           Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

3. Finanzierungsplan Katastrophenschäden 2017 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

 

Am 12. Dezember 2017 entstanden bei der Marktgemeinde durch den Föhnsturm Yves 

enorme Schäden im Bereich der Straßen. Diese wurden von der Agrarabteilung und 

von Hr. Florian Schließer geschätzt und an den Bund gemeldet.  

Die Bundesmittel wurden zwischenzeitlich bereits angewiesen. Von der 

Agrarabteilung gibt es eine Förderung in der Höhe von € 37.200,00 und die Gemeinde 

Antrag: 

Der Ausschuss für Bauwesen, Umweltschutz und Wegenetz stellt im Wege 

über den Gemeindevorstand an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge den 

Umwidmungspunkt 7/2018 beschließen.  
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hat auch die Sonderförderung in der Höhe von 25% über die Gemeindeabteilung (BZ 

außerhalb des Rahmens) für die verbleibenden Kosten angesucht. Der Restbetrag wird 

über Regionalfondsmittel 2019 mit Rückzahlung ab 2020 (über den ordentlichen 

Haushalt) finanziert und belasten somit den mittelfristigen Investitionsplan ab 2020.  

 

Zusätzlich zu den Schäden auf den Gemeindestraßen wurden auch die Schäden entlang 

des Vellachbaches in dieses Vorhaben aufgenommen, welche vom Amt für 

Wasserwirtschaft behoben wurden. Die Eigenmittel der Gemeinde betragen hierbei € 

50.000,--. 

 

 

A) INVESTITIONSAUFWAND 

 

Namentliche Bezeichnung Gesamtkosten 
Teilbeträge gemäß Bauvolumen im Jahr 

2018 2019 2020 2021 2022 

 Gesamtbetrag in Euro 

Instandhaltung von Straßenbauten – Katastrophenschäden 2017   371.800 198.100 173.700 0 0 0 

Gesamtsumme 371.800 198.100 173.700 0 0 0 

 

 

B) FINANZIERUNGSPLAN 
 

Namentliche Bezeichnung Gesamtbetrag 
Teilbeträge gemäß Finanzierung im Jahr 

2018 2019 2020 2021 2022 

 Gesamtbetrag in Euro 

Investitionsdarlehen von Ländern 130.200  130.200           0           0 0  

Kapitaltransferzhlg. vom Bund  160.900 160.900     

Kapitaltransferzhlg. vom Land – Agrarabteilung 37.200 37.200     

Kapitaltransferzhlg. vom Land – Komm.Förderprog. 25% 43.500  43.500    

Gesamtkosten 371.800 198.100 173.700    

 

 

C ) FOLGEKOSTENRECHNUNG (Jahresabschnitt) 

 
Für dieses Vorhaben entstehen keinerlei Folgekosten.  

 

 

Zu Wort gemeldet hat sich Vizebürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk. 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

 

 

 

 

Antrag: 
 

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus stellt im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 

nachstehenden Finanzierungsplan beschließen:  
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4. Finanzierungsplan Föhnsturm Yves 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

 

Die Finanzierung der Kosten für die Sofortmaßnahmen aufgrund des Föhnsturm Yves 

belaufen sich auf € 34.800. Die Bedeckung dieser Kosten stellt sich als äußerst 

schwierig dar, zumal der Bedarfszuweisungsrahmen 2018 keinerlei Spielraum zulässt. 

 

Nach Rücksprache mit der Revision musste der Sollüberschuss 2017 in der Höhe von 

10.600,00 sowie zwei weitere zweckgeänderte Bedarfszuweisungen diesem Vorhaben 

zugeführt werden. (Vorhaben Masterplan Breitband und Bildungszentrum). Das Land 

hat auch Bedarfszuweisungen (a.R.) in der Höhe von € 15.000,00 schriftlich 

zugesichert. Die restliche Bedeckung hat über die Rücklagenentnahme 

(Ausfinanzierung Vorhaben) zu erfolgen.   

 

 

 
B) INVESTITIONSAUFWAND 

 

Namentliche Bezeichnung Gesamtkosten 
Teilbeträge gemäß Bauvolumen im Jahr 

2018 2019 2020 2021 2022 

 Gesamtbetrag in Euro 

Entgelte für sonst. Leistungen   34.800 34.800 0 0 0 0 

Gesamtsumme 34.800 34.800 0 0 0 0 

 

 

B) FINANZIERUNGSPLAN 
 

Namentliche Bezeichnung Gesamtbetrag 
Teilbeträge gemäß Finanzierung im Jahr 

2018 2019 2020 2021 2022 

 Gesamtbetrag in Euro 

Rücklagenentnahme 4.400 4.400 0           0           0 0  

Zuführung von AOH – von VH 147 Bildungszentrum 4.500 4.500 0 0 0 0 

Zuführung von AOH – von VH 162 Masterplan Breitband 300 300 0 0 0 0 

Kapitaltrasnferzhlg. von Ländern 15.000 15.000 0 0 0 0 

Zuführung an den AOH – Sollüberschuss 2017 10.600 10.600 0 0 0 0 

Gesamtsumme 34.800 34.800     

 

 

C ) FOLGEKOSTENRECHNUNG (Jahresabschnitt) 

 
Für dieses Vorhaben entstehen keinerlei Folgekosten.  

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

 

Antrag: 

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus stellt im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 

nachstehenden Finanzierungsplan beschließen:  
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5. Finanzierungsplan Maßnahmen Ortskernbelebung 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

 

Für das Vorhaben Maßnahmen Ortskernbelebung waren anfänglich für die Jahre 2018 

– 2020 je € 20.000,00 vorgesehen. Dies war bis dato ein Beschluss des 

Gemeindevorstandes, welcher jedoch von der Gemeindeabteilung noch nicht 

genehmigt war. Nach Rücksprache mit der Revision musste das Budget auf jenes 

Ausmaß reduziert werden, welches auch andere Gemeinden in der etwa gleichen 

Größenordnung haben.  

 

Da durch die Katastrophenschäden enorme Schäden entstanden sind, ist die 

Finanzierung dieser vorrangig zu  betrachten.  

 

 

 
C) INVESTITIONSAUFWAND 

 

Namentliche Bezeichnung Gesamtkosten 
Teilbeträge gemäß Bauvolumen im Jahr 

2018 2019 2020 2021 2022 

 Gesamtbetrag in Euro 

Entgelte für sonstige Leistungen   25.000 20.000 5.000 0 0 0 

Gesamtsumme 25.000 20.000 5.000 0 0 0 

 

 

B) FINANZIERUNGSPLAN 
 

Namentliche Bezeichnung Gesamtbetrag 
Teilbeträge gemäß Finanzierung im Jahr 

2018 2019 2020 2021 2022 

 Gesamtbetrag in Euro 

Kapitaltransferzlg. von Ländern – Bedarfszuweisungen 25.000 20.000 5.000           0           0 0  

Gesamtsumme 25.000 20.000 5.000    

 

 

C ) FOLGEKOSTENRECHNUNG (Jahresabschnitt) 

 
Für dieses Vorhaben entstehen keinerlei Folgekosten.  

 

Zu Wort gemeldet haben sich: Vizebürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk und 

Bürgermeister Franz Josef Smrtnik 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 
 
 

Antrag: 

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus stellt im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 

nachstehenden Finanzierungsplan beschließen:  

 



15 
Niederschrift des Gemeinderates 23.10.2018                          Zahl: 1841-0/2018 

6. Mittelfristiger Investitionsplan 2018-2022  
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach hat bis dato noch keinen 

mittelfristigen Investitionsplan beschließen können, zumal manche Finanzierungen 

noch nicht bedeckt waren.  

 

Nunmehr konnten in Absprache mit der Revision die Vorhaben ausfinanziert und in 

den mittelfristigen Investitonsplan eingebaut werden.   

 

Im Bereich des ordentlichen Haushaltes wurden Tilgungsraten des 

Regionalfondsdarlehens für die Finanzierung der Katastrophenschäden 2017 

eingebaut, welche jedoch erst ab 2020 zurückzuzahlen sind.  

 

Das Vorhaben Kindergarten Um- und Zubau wurde wie im Finanzierungsplan 

beschlossen eingebaut.  

 

Angepasst wurde die Ortskernbelebung und Gestaltung sowie der Ankauf des 

Kommunalgerätes. Für das Kommunalgerät bedarf es keines Finanzierungsplanes, da 

der Ankauf durch eigene Rücklagen finanziert wird, jedoch sollte diese Investition im 

mittelfristigen Investitionsplan angeführt werden.  

 

Neu aufgenommen wurden die Vorhaben Föhnsturm Yves, Katastrophenschäden 2017 

und die Maßnahmen Ortskernbelebung. Dieses Vorhaben musste nach Rücksprache 

mit der Revision auf jenes Ausmaß reduziert werden, welches auch andere Gemeinden 

in der gleichen Größenordnung haben, zumal die Finanzierung der 

Katastrophenschäden vorrangig zu behandeln ist.   

 

Antrag: 

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus stellt im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 

nachstehenden mittelfristigen Investitionsplan 2018-2022 beschließen. 
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Zu Wort gemeldet haben sich: Vizebürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk, 

Bürgermeister Franz Josef Smrtnik und Vizebürgermeister Gabriel Hribar. 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

7. Dritter Nachtragsvoranschlag 2018 
Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

 

In den Entwurf des dritten Nachtragsvoranschlages wurde im Bereich des ordentlichen 

Haushaltes, die vom Gemeindevorstand beschlossene Beitragsleistung  - IGP Jauntal – 

für die Errichtung des Interkommunalen Gewerbeparks Jauntal in Kühnsdorf 

eingebaut. Die Mehrausgaben konnten nur durch Einsparungen in einigen Bereichen 

des ordentlichen Haushaltes (Invalideneinstellung-Ausgleichtaxe, Gewährung 

Bezugsvorschüsse, Bestattung von Befürsorgten) ausgeglichen werden.  

Für den Ankauf einer Elektro-Tauchpumpe, welche durch den Einsatz beim 

Föhnsturm Yves defekt wurde und somit erneuert werden musste, konnte die vom 

Landesverband gewährte Förderung in der Höhe von € 681,60 eingebaut werden.  

Heuer wurde erstmalig ein Kinderbetreuungsbonus in der Höhe von € 35.000,00 von 

Seiten der Landesregierung für die Sommerbetreuung im August gewährt. Diese BZ-

Mittel (a.R.) sind ausschließlich für die Verwendung im Kindergartenbereich gewährt 

worden.  

Durch verschiedene Änderungen der Budgetzahlen im Bereich der Sozialhilfe, 

Pflegefonds und Krankenanstalten-Betriebsabgangsdeckung wurden in Absprache mit 

der  Revision des Amtes der Ktn. Landesregierung bei den betreffenden Bereichen die 

Einnahmen- sowie Ausgaben auf die nunmehr gültigen Zahlen berichtigt. Es gab 

Mehreinnahmen im Bereich des Pflegefonds und geringere Ausgaben im Bereich der 

Betriebsabgangsdeckung-Krankenanstalten, aber auch Mehrausgaben im Bereich der 

Sozialhilfe-Kopfquote. Die daraus resultierenden Mehreinnahmen in der Höhe von     

€ 8.700,00 mussten aber für die Straßenreinigung unter dem Ansatz 8140 budgetiert 

werden.  

Weitere Änderungen im Bereich des ordentlichen Voranschlages wurden nicht 

vorgenommen und somit ergibt sich für den dritten Nachtragsvoranschlag 2018 ein 

ausgeglichenes Budget.  

Änderungen im außerordentlichen Voranschlag gibt es bei den Vorhaben 

„Bildungszentrum“, „Masterplan Breitbandausbau“, Ortskernbelebung und 

Gestaltung“ sowie „Ankauf Kommunalfahrzeug“. Neu aufgenommen wurde das 

Vorhaben „Föhnsturm Yves“, die „Maßnahmen Ortskernbelebung“ und die 

„Katastrophenschäden 2017“.   
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Verordnung 

des Gemeinderates vom  23.10.2018, Zahl: 1841-0/2018, über die Feststellung des 

dritten Nachtragsvoranschlages 2018. 

Gemäß § 88 der K-AGO 1998, LGB1.Nr. 66/98, wird der Voranschlag der 

Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach nach der Verordnung des Gemeinderates vom 

15.12.2017  in der derzeit geltenden Fassung wie folgt abgeändert: 

Der § 1 (Gesamtsummen) der Voranschlagsverordnung erhält folgende Fassung: 

 bisher erweitert Gesamtsummen 

a) ordentlicher Voranschlag    

Summe der Einnahmen 5.522.500 68.300 5.590.800 

Summe der Ausgaben 5.522.500 68.300 5.590.800 

    

Abgang/Überschuss:   0 

 bisher      erweitert  

b) außerordentlicher Voranschlag      

Summe der Einnahmen      1.973.500 239.000 2.212.500 

Summe der Ausgaben      1.973.500 239.000 2.212.500 

    

c) Gesamtsummen:    

Gesamteinnahmen 7.496.000 307.300 7.803.300 

Gesamtausgaben 7.496.000 307.300 7.803.300 

Gesamtabgang/Überschuss  
  0 

 
   

Die Verordnung tritt am  24.10.2018 in Kraft. 

Zu Wort gemeldet haben sich: Bürgermeister Franz Josef Smrtnik und GR. Michael 

Arbeitstein. 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

Antrag: 

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus stellt im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge den 

dritten Nachtragsvoranschlag 2018 mit nachstehender Verordnung beschließen.   



19 
Niederschrift des Gemeinderates 23.10.2018                          Zahl: 1841-0/2018 

8. Anpassung Wasserzins - Gebührenkalkulation 
Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

 

Aufgrund der Begutachtung der Jahresrechnung 2017 wurde nachstehendes Schreiben 

von der Gemeindeabteilung an uns übermittelt:  
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Von der Gemeindeabteilung wurde ein eigens dafür konzipiertes 

Gebührenkalkulationsprogramm entwickelt, welches allen Kärntner Gemeinden 

kostenlos zur Verfügung gestellt wird. 

 

Aufgrund dieser Kalkulation ergibt sich eine Mindesttarif von € 1,79 (inkl. MwSt.) 

und eine Maximaltarif von € 1,85 (inkl. MwSt.). Dieser Tarif ist bezogen auf einen 

Kubikmeter gebrauchten Wassers allerdings ohne Grundkosten bzw. ohne 

Bereitstellungsgebühr. Wenn man von einem Mittelwert ausgeht, so würde dieser         

€ 1,82 betragen. Davon ist die Bereitstellungsgebühr in Abzug zu bringen, welche 

derzeit € 39,90 je Bewertungseinheit beträgt und umgerechnet auf die gesamte 

Wasserverbrauchsmenge € 0,4 ausmacht. € 1,82 abzüglich der € 0,4 beträgt € 1,42 und 

bedeutet, dass der Wasserzins der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach aufgrund der 

Gebührenkalkulation mindestens € 1,42/m³ betragen müsste.  

 

Ab dem Jahre 2019 muss auch die Tilgung des Fondsdarlehens in der Höhe von           

€ 11.860,22 berücksichtigt werden. 

 

 

 

Verordnung 
 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach vom 23.10.2018, Zahl 

1841-0/2018 mit der Wasserbezugsgebühren ausgeschrieben werden 

 

Gemäß der §§ 23 und 24 des Gemeindewasserversorgungsgesetzes 1997 – K-GWVG, 

LGBl. Nr. 107/1997 i.d.g.F. wird verordnet: 
 

 

§ 1 

Ausschreibung 
 

Für die Benützung und Inanspruchnahme der Gemeindewasserversorgungsanlage Bad 

Eisenkappel und Rechberg wird eine Wasserbezugsgebühr ausgeschrieben. Die 

Wasserbezugsgebühr wird als Bereitstellungs- und als Benützungsgebühr 

ausgeschrieben. 
 

 

§ 2 

Gegenstand der Abgabe 
 

Für die Bereitstellung und für die Möglichkeit der Benützung der 

Wasserversorgungsanlage ist eine Bereitstellungsgebühr, für die tatsächliche 

Inanspruchnahme der Wasserversorgungsanlage eine Benützungsgebühr zu entrichten. 
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§ 3 

Bereitstellungsgebühr 
 

1) Die Bereitstellungsgebühr ist für jene Grundstücke zu entrichten, für die ein 

Anschlussauftrag erteilt oder ein Anschlussrecht eingeräumt wurde. 
 

 Die Bereitstellungsgebühr beträgt je Bewertungseinheit  Euro  41,60 
 

 

2) Der Gebührensatz nach Abs. 1 ist auf Basis des Verbraucherpreisindexes VPI 

2000 wertgesichert. Die Wertanpassung hat alljährlich zum 01. Jänner zu 

erfolgen. Für die Wertanpassung ist der Index des Monats Oktober maßgebend. 

Die Wertanpassung wird dadurch ermittelt, indem der Index des Monats Oktober 

des Vorjahres mit dem Index des Monats des vorvorigen Monats verglichen wird. 

Die Berechnung des Indexanpassung erfolgt auf zwei Kommastellen und ist 

kaufmännisch zu runden. Die sich so ergebenden Gebühren sind nach den 

Gemeindevorschriften kundzumachen. 

 

§ 4 

Benützungsgebühr 
 

1) Die Höhe der Benützungsgebühr  ergibt sich aus der  Vervielfachung - des mittels 

Wasserzählers   ermittelten  Wasserverbrauches -  eines Jahres in Kubikmeter mit 

dem Gebührensatz. 

 

2) Der Gebührensatz beträgt € 1,30 pro Kubikmeter (inkl. 10% MwSt.) 

 

3) Für das periodische Wechseln und Eichen der Wasserzähler ist jährlich je 

Wasserzähler eine Messgebühr in der Höhe von € 13,75 vorzuschreiben. 

 

3) Die Gebührensätze nach Abs. 1, 2 und 3 sind auf Basis des 

Verbraucherpreisindexes VPI 2000 wertgesichert. Die Wertanpassung hat 

alljährlich zum 01. Jänner zu erfolgen. Für die Wertanpassung ist der Index des 

Monats Oktober maßgebend. Die Wertanpassung wird dadurch ermittelt, indem 

der Index des Monats Oktober des Vorjahres mit dem Index des Monats des 

vorvorigen Monats verglichen wird. Die Berechnung der Indexanpassung erfolgt 

auf zwei Kommastellen und ist kaufmännisch zu runden. Die sich so ergebenden 

Gebühren sind nach den Gemeindevorschriften kundzumachen. 
 

§ 5 

Abgabenschuldner 
 

1) Zur Entrichtung der Bereitstellungsgebühr und der Benützungsgebühr ist der 

Eigentümer des an die Gemeindewasserversorgungsanlage angeschlossenen 

Grundstückes verpflichtet. 
 

2) Bei Vermietung oder Verpachtung des gesamten an die 

Gemeindewasserversorgungsanlage angeschlossenen Grundstückes an einen 

Bestandnehmer ist dieser zur Entrichtung der Wasserbezugsgebühr verpflichtet. 
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§ 6 

Festsetzung der Abgabe 

 

Die Wasserbezugsgebühr ist jährlich mittels Abgabenbescheid festzusetzen. 

Vierteljährlich sind anteilige Vorauszahlungen aufgrund der Abgabenfestsetzung des 

vorausgegangenen Jahres zu leisten. 

 

 

§ 7 

Inkrafttreten 

 

1) Diese Verordnung tritt mit 01.01.2019 in Kraft 
 

2) Mit dem Wirksamkeitsbeginn dieser Verordnung tritt die Verordnung des 

Gemeinderates vom 07.07.2009, Zahl: 1422-0/2009 außer Kraft. 

 
 

 

Der Bürgermeister: 

 

 

Franz Josef Smrtnik 
 
 

Angeschlagen am: 

Abgenommen am: 

 

 

 

Zu Wort gemeldet haben sich: GR. Christian Morosz, Vizebürgermeister Gabriel 

Hribar, GR. Michael Arbeitstein, Bürgermeister Franz Josef Smrtnik, GV. Markus 

Korotaj und Vizebürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk. 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

9. Antrag gem. § 41 SPÖ-Gemeinderäte sowie der ÖVP-Gemeinderäte; 

Errichtung einer neuen Zufahrt für den Bereich „Unterlobnig“ 
Berichterstatter: GR. Michael Arbeitstein 

 

Die SPÖ-Gemeinderäte Elisabeth Lobnik, Andreas Jerlich, Michael Arbeitstein, 

Christian Morosz, Harald Persche, Peter Koschlak, Andreas Ojster und Raimund 

Sadovnik sowie die ÖVP-Gemeinderäte Markus Korotaj und Richard Zupanc haben in 

der Sitzung des Gemeinderates vom 23.05.2018 nachstehenden Antrag eingebracht:  
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Der Antrag wurde auch in der Sitzung des Bauauschusses am 02.10.2018 behandelt. 

Es gibt zwei Anbote aus dem Jahr 2015. Diese Anbote werden noch auf den Stand von 

2018 aktualisiert.  

 

Nachdem die Finanzierung aus Sicht des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft 

nicht finanzierbar erschien, hat der Ausschuss einen Antrag an den Gemeindevorstand 

gestellt, wonach die Gemeinde alle erforderlichen Schritte dahingehend zu setzen hat, 

dass die gegenständliche Maßnahme ehestmöglichst umgesetzt werden kann. 

 

Der Gemeindevorstand hat sich am 11.10.2018 ebenfalls mit dem Antrag befasst und 

hat einstimmig folgenden Antrag gestellt: 
 

 

 

Vizebürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk: Ein solcher Antrag wurde schon 2015 

eingebracht. Bisher ist nichts geschehen. Eine Finanzierung wurde nicht gesucht. 

Aufgrund der dramatischen Situationen, die es schon gegeben hat, verstehe ich die 

Ungeduld der Bewohner. Die Förderung von 50 % ist seitens des Landesrates Fellner 

schon gesichert. Der Rest wird zusammen mit den Katastrophenschäden und 

Wildbachverbauungsmaßnahmen über Regionalfondsdarlehen finanziert werden 

müssen. Wir werden keinen weiteren Aufschub mehr akzeptieren.  

 

Bürgermeister Franz Josef Smrtnik: Die Wichtigkeit der Straße ist uns allen bewusst. 

Nun stehen erstmals 50 % an Föderungen in Aussicht. Ein Problem könnte noch der 

Hang darstellen, habe persönlich ein mulmiges Gefühl, wenn wir hier den Hang 

anschneiden. Ich bin seit 1991 im Gemeinderat, das Problem ist seit damals bekannt. 

Die Gemeinde hat damals die Gelegenheit versäumt, als Hr. Kraiger verstarb, das 

Haus zu erwerben. Die Beseitigung des Kraigerhauses hätte damals nur ein Bruchteil 

davon gekostet.  

 

Antrag: 

Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat 

möge dem Antrag der SPÖ- und ÖVP-Gemeinderate unter Berücksichtigung 

nachfolgender Punkte stattgeben: 

 

a) der Bürgermeister hat alle erforderlichen Schritte zu setzen, damit die 

Maßnahme umgehens umgesetzt werden kann 

b) aktuelle Angebote für die Umsetzung einholen 

c) Gespräche mit den betroffenen Grundstückseigentümer hinsichtlich einer 

Grundablöse führen und 

d) einen Vorschlag für die Finanzierung ausarbeiten.  
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GR. Michael Arbeitstein: Ich bin seit 2002 im Gemeinderat und habe vernommen, 

dass das Problem in den letzten Jahren durch die breiteren Fahrzeuge schlimmer 

geworden ist.  

 

Weiters zu Wort gemeldet hat sich Vizebürgermeister Gabriel Hribar. 
 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 
 

10. Bilanz 2017 –  Obir Tropfsteinhöhlen Errichtungs- und BetriebsgesmbH. 
Berichterstatter: Vizebgm. Gabriel Hribar 

 

Die Bilanz der Obir- Tropfsteinhöhlen Errichtungs- und BetriebsgesmbH für das Jahr 

2017 wurde in der Sitzung des Ausschusses für die Kontrolle der Gebarung am 

20.09.2018 überprüft und die Bilanz sowie unten angeführter Bericht mit 

Vizebürgermeister Gabriel Hribar im Detail durchgesprochen.  
 

Obir Tropfsteinhöhlen – Bilanz 2017 

Die Bilanz der Obir Tropfsteinhöhlen Errichtungs- und BetriebsgmbH ergibt für das Jahr 2017 

einen Bilanz-Gewinn von EUR 73.048,35.  

Die Umsatzerlöse aus der Souvenierablöse betragen € 3.333. Sonstige Erträge, in denen 

auch die Ausfallshaftung von € 47.000 sowie die Pacht von € 7.500 enthalten sind, betragen  

€ 111.148. Somit betragen die gesamten Einkünfte € 114.482. 

Der Personalaufwand für eine geringfügig beschäftigte Reinigungskraft ergibt € 6.135. 

Sonstige Betriebliche Aufwendungen die überwiegend aus Sachversicherungen und 

Steuerberatung bestehen betragen € 8.271. Die Aufwendungen für Zinsen ergeben € 6.074 

und für Steuern € 1.750. Die gesamten Ausgaben machen somit € 16.156 aus.  

Die Abschreibungen betragen € 42.901. Der Wert der Anlagen wird per 31.12.2017 mit      

€ 173.486 bewertet.  

Der Schuldenstand Ende 2017 beträgt € 501.446.  

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 
 

Antrag: 

Der Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung stellt im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge den 

Jahresabschluss 2017 feststellen. 
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11. Bilanz 2017 –  Sport- und Freizeitanlagen Eisenkappel GmbH 
Berichterstatter: GR Christian Morosz 

 

Die Bilanz der Sport- und Freizeitanlagen Eisenkappel GmbH für das Jahr 2017 wurde 

in der Sitzung des Ausschusses für die Kontrolle der Gebarung am 20.09.2018 

überprüft und die Bilanz sowie unten angeführter Bericht im Detail  mit Herrn GF 

Christian Morosz besprochen.  

     

 

Antrag: 

Der Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung stellt im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge den 

Jahresabschluss 2017  feststellen. 
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Von allen Fraktionen wurde der Dank an die vielen ehrenamtlichen Funktionäre vor 

allem aber an den Geschäftsführer Christian Morosz, der dies ebenfalls ehrenamtlich 

führt, ausgesprochen.  

 

Bürgermeister Franz Josef Smrtnik: Die Halle ist in einem sehr schlechten Zustand 

und wird uns noch viel beschäftigen. Neue Versionen müssen diskutiert werden. Die 

Vizebürgermeisterin ist mir noch einen Plan schuldig, für welchen wir 7.000,00 Euro 

zur Verfügung gestellt haben. Diese Unterlagen werden dringend benötigt. Wir 

müssen uns aber auch Gedanken machen, ob eventuell Privatpersonen die Halle 

kostenlos übernehmen wollen.  
 

Vizebürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk: Ein Teil dieser von dir genannten 

Summe wurde schon für dringende Reparaturen investiert. Das Büro Oberessel & 

Kanz hat einen Dreistufenplan ausgearbeitet. Die erste Stufe sind die Investitionen, die 

notwendig sind, damit der Spielbetrieb überhaupt noch aufrechterhalten werden kann. 

Diese Stufe ist mit € 60.000,00 beziffert. Die nächste Stufe ist die Dachsanierung und 

LED-Beleuchtung mit einer Summe von € 160.000,00. Der dritte Schritt ist eine 

funktionelle Erweiterung. Ich werde dir die Unterlagen übermitteln. Der Hilferuf vom 

Geschäftsführer Morosz hat ja alle erreicht, ich wurde halt tätig und habe einige 

Ansuchen gestellt. Es freut mich euch mitteilen zu dürfen, dass für die Finanzierung 

des ersten Teiles in der Höhe von € 60.000.00 vom Gemeindereferenten LR. Fellner 

eine Förderung von € 30.000,00 und vom Sportreferenten LH. Kaiser eine Förderung 

von € 15.000,00 gewährt wird. Mit diesen 60.000,00 wurde auch die Grundlage für die 

beiden Interegg-Projekte geschaffen. Für die funktionelle Erweiterung wird 2019 und 

2020 kein Geld da sein. Danach werden weitere Entscheidungsprozesse in den 

Gremien stattfinden müssen.  
 

GR. Smrtnik Bernard: Wäre von Vorteil, wenn der Sportausschuss hier vorher die 

Infos erhalten hätte. 
 

GR. Wilhelm Ošina: Um nicht den Anschein zu erwecken, dass nur eine Fraktion 

Tennis spielt, möchte ich schon mitteilen, dass wir uns gerne beteiligen würden. In 

Zukunft muss was Größeres passieren und daher ersuche ich keine Alleingänge zu 

unternehmen, alle einbinden. Wir müssen uns breiter aufstellen und alle an einem 

Strang ziehen.  
 

GR
in

. Jana Kacianka: Gebe einen Denkanstoß für jene Gemeinderäte, die nicht 

Tennis spielen. Die könnten symbolisch ein Abo kaufen und somit den Betrieb 

unterstützen.  
 

Weiters zu Wort gemeldet haben sich: GR. Christian Morosz, GR. Michael 

Arbeitstein, Vizebürgermeister Gabriel Hribar und GV. Markus Korotaj. 
 

 Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
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12. Kassaprüfung vom 21.6.2018 und 20.09.2018 
Berichterstattung: GR. Richard Zupanc 

 

Der Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung hat in der Sitzung am 21.6.2018 und 

am 20.09.2018 die Gemeindekasse überprüft, Einsicht in sämtliche Belege genommen 

und für in Ordnung befunden. Der Prüfungszeitraum erstreckte sich bei der Sitzung am 

21.6.2018 von 27.2.2018 bis 21.6.2018 und bei der Sitzung am 20.9.2018 von 21.06. 

bis 20.09.2018. 

Bei dieser Sitzung wurden auch die Bilanzen 2017 der Obir- Tropfsteinhöhlen 

GesmbH sowie der Sport- und Freizeitanlagen GesmbH überprüft. 

Die Bilanzen wurden für in Ordnung befunden und beiden Geschäftsführern 

einstimmig die Entlastung ausgesprochen.    

   

Einstimmig wird dieser Antrag zur Kenntnis Genommen. 

 

13. VRV-Neu Anpassung der Soft- und Hardware 
Berichterstatter: Vizebgm. Gabriel Hribar 

 

Durch die Veränderung der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung sind 

die Gemeinden gefordert, für die Umstellung die notwendigen Vorbereitungen, wie 

Vermögenserfassung, Abgrenzungen usw. zu tätigen, damit pünktlich zum 

Wirksamkeitsbeginn dieser neuen Verordnung die Daten für einen Abschluss 

vorliegen.  
 

Ebenso ist diese doch maßgebliche Veränderung in der Buchhaltung auch eine 

Herausforderung für die EDV-Firmen, zumal die Software gänzlich neu gestaltet 

werden muss.  
 

Bereits vor zwei Jahren hat die Gemeindeabteilung des Landes Kärnten eine 

Ausschreibung einer neuen Software in Auftrag gegeben. Daraus ging die Firma 

Infoma aus Deutschland als Bestbieter hervor. Die Umstellung der Gemeinden auf 

diese Software wird von der Gemeindeabteilung stark gefördert. Einige Gemeinden 

haben diesen Schritt bereits getätigt, welcher nicht ohne schwerwiegende Probleme 

von Statten ging. Diese Probleme wiederum waren für viele Gemeinden der Grund, 

den Schritt Richtung Infoma nicht zu setzen. Andererseits war unsere EDV-Firma 

Ökom die einzige Firma, die von Anfang an versicherte, mit dem neuen ÖKOM-Pro 

Antrag: 

Der Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung stellt im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge den 

Kassenprüfungsbericht zur Kenntnis nehmen.  
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alle Voraussetzungen der neuen VRV zu erfüllen. Dies war auch der Grund, weshalb 

wir – neben vielen anderen Gemeinden Österreichs bereits 2016 einen Beschluss 

fassten, auf ÖKOM-Pro umzusteigen.  
 

Heuer teilte uns die Firma ÖKOM mit, dass ÖKOM mit Infoma einen 

Zusammenarbeitsvertrag bildete und in Bezug auf Rechnungswesen und Gebühren- 

und Abgabenverwaltung das Infoma-Produkt anwenden wird. Mittlerweile wurde von 

ÖKOM und dem Land Kärnten auch vereinbart, dass die für Infoma geltenden 

Förderungen nun auch für ÖKOM gelten.  
 

Ein Umstieg auf Infoma muss nicht unbedingt noch heuer erfolgen. Die Förderungen 

sind jedoch begrenzt, so dass ein Beschluss bzw. eine Entscheidung schon jetzt fallen 

sollte, damit die Finanzierung dieser notwendigen Software ermöglicht wird.  

Die gesamte neue Software inkl. Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung kostet laut 

Angebot der Firma ÖKOM € 29.839,04. Diese Preise sind auch mit dem Land 

koordiniert. Die Förderung vom Land beträgt € 11.699,10 und somit 44,95 % vom 

Nettopreis.  Somit verbleiben für die Gemeinde noch € 18.139,94. 
 

Im Angebot sind Sonderrabatte auf Lizenzen und Software von 30% bis 60 % schon 

eingearbeitet.  

Die verbleibenden Kosten können innerhalb eines Budgetjahres nicht untergebracht 

werden, so dass die Begleichung auf zwei Jahre, 2018 und 2019 aufgeteilt wird.  

 
 

 

 

 

 
 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

14. Bestellung der Totenbeschauer  
Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik  

 

Gemäß § 6 Abs. 4 des Gesetzes über das Leichen- und Bestattungswesen LGBl. Nr. 

61/1971, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 88/2011, hat der Gemeinderat für die 

Gemeinde oder Teile der Gemeinde einen Totenbeschauer zu bestellen. 

 

Nachdem Herr Dr. Stefan Jelen seine Funktion als Sprengelarzt zurückgelegt hat, sind 

für die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach keine Totenbeschauärzte mehr bestellt. 

Aus diesem Grunde wurden all jene Ärzte angeschrieben, die in den letzten zwei 

Jahren in unserer Gemeinde die Totenbeschau durchgeführt haben.  

 

 

 

 

Antrag: 

Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat 

möge die Nachschaffung der Software zu den oben angeführten Bedingungen 

beschließen. 
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Jene Ärzte, die Interesse gezeigt haben, haben dies auch bei der Gemeinde beantragt, 

weshalb der Gemeindevorstand folgenden Antrag stellt: 

 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

15. Aktueller Bericht Baufortschritt Kindergarten  
Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

 

In den letzten Tagen hat man immer wieder gehört, dass es beim Kindergarten zu 

einem Baustopp gekommen ist. Dafür hörte man verschiedene Argumente, unter 

anderem auch, dass die Kosten überschritten wurden und nun kein Geld mehr zur 

Verfügung steht.  

 

Das Projekt wird laufend kostenmäßig überwacht und diese zeigt keine Überschreitung 

des aktuellen Finanzierungsplanes auf. Wenn es wetterbedingt zu keinen 

Verzögerungen kommen wird, wird auch der Zeitplan eingehalten werden können. 

Trotzdem sollten gerade im Hinblick auf die Qualität und durch die Mustersanierung 

vorgegebenen Besonderheiten darauf geachtet werden, dass alle Vorgaben eingehalten 

werden und nicht zu Gunsten der Zeit vernachlässigt werden.  

 

In der Kalenderwoche 39 wurden auf der Westseite (Bachseite) die Fensterstöcke 

montiert. In der Kalenderwoche 41 wurde von Seiten des Architekten die die 

Fensterkonstruktion frei gegeben, so dass die Montage auch auf der Ostseite begonnen 

wurde. Die Verglasung der Fensterstöcke wird somit in der Kalenderwoche 43 und 44 

fertig gestellt. Nach dieser erfolgt die Systemdämmung 

 

 

Antrag:  

Damit eine effiziente, gegenseitige Vertretung der Totenbeschauärzte möglich ist, 

stellt der Gemeindevorstand den Antrag, der Gemeinderat möge nachstehende Ärzte 

zur Totenbeschauerin/zum Totenbeschauer für den Bereich der Marktgemeinde 

Eisenkappel-Vellach bestellen:  

 

Frau Dr.med.univ. Josefine Drobesch-Zelsacher, Jägerweg 31,  

9122 St. Kanzian am Klopeinersee 

 

Herr Dr. Stefan Jelen, 9135 Bad Eisenkappel/Železna Kapla 6  

Herr Dr. Juraj Pajed, 9135 Bad Eisenkappel/Železna Kapla 186  

Frau Dr. Barbara Pek, 9135 Bad Eisenkappel/Železna Kapla 150 
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Gleichzeitig werden Innen die Fertigstellung der Elektroarbeiten sowie die 

Bodenverlegungsarbeiten und Errichtung der Innentüren durchgeführt.  

 

Nach erfolgter Dämmung wird der Blower-Door-Test durchgeführt, welcher die 

erforderliche Dichtheit des Gebäudes darstellen wird. Sollte dieser Undichtheiten 

feststellen, so wird die Ursache gesucht und diese beseitigt. Die laufende 

Baubegleitung und das Achten auf die von Klima-Aktiv vorgegebenen Forderungen 

während der Bauphase dürften aber dazu führen, dass die vorgegebene Dichtheit auch 

erreicht wird.  
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Die Bestandstreppe – Zugang Obergeschoss wurde aufbereitet und von der                

Fa. Erschen ebenfalls schon montiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teile der Küche wurden auch schon installiert und die Arbeiten werden am 29.10.18 

fortgeführt. 
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Mit der Kindergartenleitung wurde ein Wunschkatalog von Spielgeräten erstellt, diese 

liegen dem Architekt vor und sind zur Ausschreibung freigegeben. 

 

Die Rampenkonstruktion wurde in der KW 41 freigegeben und somit kann die          

Fa. Sternad mit der Fertigung beginnen. Voraus sichtlicher Montagebeginn ist in der    

KW 46. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zu Wort gemeldet haben sich Vizebürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk. und 

Bürgermeister Franz Josef Smrtnik 

 

Der Bericht wurde zur Kenntnis genommen. 

 

 

16. Ehrenbürgerschaft Künig Vincent  
Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

 
Im Zuge der Vorbereitungen für die 750-Jahr-Feiern und des Wertschätzungstages 

wurde im Gemeindevorstand darüber gesprochen, Herrn Vincent Künig die 

Ehrenbürgerschaft zu verleihen.  

 

Der Gemeinderat kann Personen, die sich um die Gemeinde besonders verdient 

gemacht haben durch Ehrungen auszeichnen und insbesondere zu Ehrenbürger der 

Gemeinde ernennen. Dazu bedarf es der Zustimmung von mindestens drei Vierteln der 

in beschlussfähiger Anzahl Anwesenden. 
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Herr Vincent Künig hat im Jahre 1998 das Hotel Schlosspark gekauft und das Kurbad 

von der Gemeinde langfristig gemietet. Daraus entstand das neue Kurzentrum, welches 

seitdem über 100 Personen beschäftigt und der Gemeinde jährlich zwischen 60.000 

und 90.000 Nächtigungen bringt.  

 

Das Vivea Gesundheitszentrum – wie sich der Betrieb nunmehr nennt, ist der größte 

Arbeitgeber in der Gemeinde und trägt auch maßgeblich zur Auslastung der 

gemeindeeigenen Betriebe (Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung usw.) bei.  

 

Mit dem Vivea Gesundheitszentrum wurde der Ort Bad Eisenkappel weit über die 

Gemeindegrenzen bekannt und hat dadurch auch zur Belebung der 

Tourismuswirtschaft beigetragen.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Zu Wort gemeldet haben sich Vizebürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk. und 

Bürgermeister Franz Josef Smrtnik 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

 

Vor Eingang in die nichtöffentliche Tagesordnung wurde noch folgender Antrag    

gem. § 41 K-AGO eingebracht und an den Ausschuss für Gesundheit, Soziales und 

Bildung / Odbor za zdravje, socialne zadeve in izobrazbo zugeteilt. 

 

Antrag: 

Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat 

möge Herrn Vincent Künig zum Ehrenbürger der Marktgemeinde Eisenkappel-

Vellach/Želzena Kapla-Bela ernennen.  
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Nichtöffentlicher Teil der Sitzung 

 

17. Personalangelegenheiten  
Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

 

 

 


